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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (2) BauGB 

 
Stadt Königstein im Taunus 
Fachdienst 67 – Grünplanung/Umwelt 
Burgweg 5, 61462 Königstein 
Schreiben vom 21.05.2021 
Eingang am 07. Juni 2021 
 
In dem Schreiben wird dargelegt, dass verschiedene Punkte aufgefallen sind, die per 
Buchstaben gekennzeichnet wurden und in einem beigefügten Plan verortet wurden. 
 
Es wird gebeten, die städtische Grünfläche an der Ecke Gartenstraße/Helbighainer Weg und 
Kronberger Straße (A) in den Plan aufzunehmen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die 
durchgehenden Hecken vor der Gartenstraße 11, 12 und 13 (B) zu einem Problem bei den 
Zufahrten führen kann. Der Baum F 20.29 ist ein Feldahorn auf städtischer Fläche (C). Auch 
die städtische Grünfläche an der Ecke Am Wiesenhang/Falkensteiner Straße sollte 
aufgenommen werden (D). Die Hecke der Falkensteiner Straße sollte auch entlang des 
Grundstückes Am Wiesenhang 2 führen (E). Des Weiteren soll entlang der Straße Mainblick 
ebenfalls eine Hecke festgesetzt werden (F). Es wird weiter angeregt, die Gebäude 
Gartenstraße 23, Falkensteiner Straße 32 und 30 und Am Wiesenhang 1 auf die gleichen 
Festsetzungen wie in Teilgebiet 3 festzusetzen (G). Die Hecken entlang der Grenze zum 
Außenbereich sollen größer festgesetzt werden als an der Straße (H). Zudem wird gebeten, 
das Baufenster auf dem Flurstück 218 zu entfernen, falls dies möglich ist. 
 
Zu Einzelheiten verweisen wir auf das Schreiben als Anlage. 
 
Beschlussvorschlag/Beschluss 

 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Die städtischen Grünflächen (A) und (D) werden aufgenommen und im Plan entsprechend 
festgesetzt. 
 
Da das Gebiet bis auf wenige Ausnahmen bereits heute schon von Hecken und anderen 
Bepflanzungen als Grundstückseinfriedung geprägt ist, wird diese Festsetzung auf alle 
Grundstücke im Plangebiet ausgeweitet und durch entsprechende Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen und Sträuchern ergänzt. Eine Unterbrechung ist nicht erforderlich, da unter A8 
geregelt ist, dass die Flächen für Eingänge, Zu- und Ausfahrten unterbrochen werden 
können (B), (E) und (F). 
 
Der Hinweis zu dem Feldahorn (C) wird zur Kenntnis genommen. Im Plan handelt es sich 
bereits um einen Feldahorn auf städtischem Grund. 
 
Die angesprochenen Grundstücke bleiben in Teilbereich 1, aber die GRZ wird für das 
Teilgebiet 1 von 0,2 auf 0,25 erhöht. Zudem wird ein Absatz in die Begründung unter Punkt 
3.1 aufgenommen, der die Herleitung der festgesetzten GRZ verdeutlichen soll. Eine 
Verdopplung der Bebauung ist städtebaulich an dieser Stelle nicht vertretbar. 
 
Die Hecken zum Außenbereich hin werden erweitert (H). 
 
Das Baufenster auf dem Flurstück 218 kann nicht entfernt werden, da es sich bei dem 
bestehenden Gebäude um ein genehmigtes Gästehaus handelt. Das Baufenster ist auf das 
Maß des Gebäudes beschränkt, da eine Ausweitung an dieser Stelle städtebaulich nicht 
erwünscht ist. 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (2) BauGB 

 
Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 
Postfach 3229, 65022 Wiesbaden 
Schreiben vom 30.04.2021 
Eingang am 05. Mai 2021 
 
In dem Schreiben wird dargelegt, dass grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planung 
bestehen, aber es wird auch darauf hingewiesen, dass die verkehrliche Situation betrachtet 
werden sollte, da eine gewisse Nachverdichtung geplant ist. 
 
Zu Einzelheiten verweisen wir auf das Schreiben als Anlage. 
 
Beschlussvorschlag/Beschluss 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Es wird ein entsprechender Absatz unter Punkt 3.3 der Begründung aufgenommen. 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (2) BauGB 

 
BUND OV Königstein-Glashütten  
Milcheshohl 27, 61462 Königstein 
Schreiben vom 30.04.2021 
Eingang am 30. April 2021 
 
In dem Schreiben werden diverse Punkte angesprochen. 
 
 Anmerkung allg. Art In der Begründung (und den Textfestsetzungen) würde der 

Konjunktiv benutzt, es sollte jedoch der Indikativ/Imperativ genutzt werden, um eine 
bindende Vorgabe zu erzielen. 

 Albedo Eine Erläuterung zum Thema Albedo-Wert und ein Hinweis darauf, dass Dächer 
und Hauswände hell ausgeführt werden sollten. 

 1.2 Bei der Planung soll die Möglichkeit der Festsetzung von Carsharing-Stationen, 
öffentlichen und privaten Ladepunkten und einer vorgeschriebenen Ausrichtung der 
Dächer bei Neubauten, um PVA zu ermöglichen, in Betracht gezogen werden. 

 2.2 Die Natur solle zur Klimaregulation im gesamten Plangebiet erhalten bleiben und dies 
sollte durch die Festsetzungen des Bebauungsplans möglichst unterstützt werden. 

 Zu 2.2 Aufgrund eines prognostizierten ausgeprägten Generationenwechsels sollten 
ältere Menschen die Möglichkeit erhalten am Ort in kleinere Wohnungen umzuziehen.  

 3.2 Die neue Versiegelung von Flächen solle durch Aufwertung bislang unbebauter 
Flächen sowie die gezielte Anpflanzung von z. B. Straßenbäumen kompensieren werden. 

 6.1.2 Hinweis: Bei F20.13 ist das Bild von F20.14 und bei F20.37 fehlt die deutsche 
Bezeichnung „Sommerlinde“. 

 6.1.4 Es wird um Erklärung gebeten wann und weshalb die Flächenmarkierung auf dem 
Flurstück 74/14 als „Lebensraum und Landschaftsbestandteil“ aufgehoben wurde. Es wird 
außerdem darauf verwiesen, dass der BUND hier kein Baufenster, sondern eine „Fläche 
für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ festgesetzt haben 
möchte. 

 Ergebnisbericht Potenzialbewertung Es wird gebeten, eine baubiologische Begleitung 
bei größeren Umbauten und Neubauten vorzuschreiben. Außerdem soll geprüft werden, 
ob eine oder mehrere Flächen mit Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Stieglitz, 
Mittel- und Grünspecht festgesetzt werden können. Weiterhin soll eine bauzeitliche 
Bereitstellung und Installation von Fledermauskästen (je 3 pro entfallende Baumhöhle) 
und Vogelnistgeräten (je 3 pro entfallende Fortpflanzungs-/Ruhestätte) festgesetzt 
werden. Höhlenbäume sollen möglichst erhalten bleiben. 

 A 3 Die Begrenzung auf max. 2 WE in den Teilgebieten 1 – 2 soll komplett aufgehoben 
werden. Eine Festsetzung von Carsharing-Autos könnte eine Zunahme von 
Straßenverkehr dabei vorbeugen. 

 A 5 „Zur Verbesserung des Kleinklimas wird empfohlen, die Außenwände von Garagen zu 
begrünen.“ 

 A 7 Abgängige Bäume sollen durch gleichartige Bäume mit min. dem halben 
Stammdurchmesser ersetzt und je 300 m² soll min. ein Baum gepflanzt werden müssen. 

 A 10 Erklärung, warum auch Gas und Holzpellets als nicht zulässig festgesetzt werden 
sollten. Wärmepumpen i. V. m. PVA seien zu bevorzugen. Bei Neubauten / Sanierungen 
sollte min. der Niedrigenergiehausstandard erreicht und der Passivhausstandard 
angestrebt werden. 

 Anmerkung zu Gas bzw. Wasserstoff Erklärung, warum es keinen Sinn macht 
Gasleitungen für zukünftige Nutzung mit Wasserstoff zu erhalten. 

 B 2 Dacheindeckungen / Dachflächenelemente sollten nicht in anthrazit ausgeführt und 
Dachgauben sollten mit hellen Blechen abgedeckt werden. 

 B 9 Je 300 m² Grünfläche sollte min. 1 Laubbaum und je 40 m² Grünfläche 2 Sträucher 
gepflanzt werden. Je 4 Stellplätze soll 1 kleinkroniger Baum gepflanzt werden. Stellplätze 
sollen mit Rasengittersteinen und Regiosaatgut befestigt werden. Grundstücke, die den 
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Ortsrand bilden, sollen am Rand des Baugebiets mit min. einer zweireihigen Hecke aus 
Wildsträuchern (Zierstrauchbeimengung nicht zulässig) bepflanzt werden.  

 D 9 Aufgrund des neuen GEG soll statt des bisherigen Textes folgender Text 
aufgenommen werden: „Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt den Energiebedarf von 
Gebäuden. Nach § 10 „Grundsatz und Niedrigstenergiegebäude“ gilt u. a., dass Gebäude 
als Niedrigstenergiegebäude errichtet werden und der Wärme- und Kälteenergiebedarf 
mindestens anteilig durch erneuerbare Energien gedeckt wird.“ 

Zu Einzelheiten verweisen wir auf das Schreiben als Anlage. 
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Beschlussvorschlag/Beschluss 

 
Anmerkung allg. Art 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Festsetzungen und die Begründung werden nach Möglichkeit ohne Konjunktiv 
geschrieben. Der Bebauungsplan muss am Ende rechtssicher sein, kann hier keine 
„Vorreiterrolle“ übernommen werden und ein „einigermaßen rechtssicherer“ Bebauungsplan 
ist unter Umständen ein aufgehobener Bebauungsplan. 
 
Das Verbot des Geovlieses ist ebenso bereits unter B 11 aufgenommen wie das Verbot der 
Schottergärten. 
 
Albedo 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Bezüglich der Albedo-Werte bestehen derzeit keine anerkannten technischen Richtlinien für 
die Bauleitplanung. Daher erscheint die Höhe willkürlich und die Auswirkungen sind nicht 
quantifizierbar. Die Bayerische Bauordnung unterscheidet sich außerdem stark von der 
hessischen. 
 
Punkt 1.2 der Begründung 
 
Der Anregung wird tlw. gefolgt. 
 
Private Ladestationen können im Rahmen der Bauleitplanung nicht festgesetzt werden, es 
existiert aktuell nur die Vorgabe des GEIG, dieses ist zwar für die Bauherren bindend, findet 
aber auch ohne eine Festsetzung in einem Bebauungsplan Anwendung. Eine öffentliche 
Ladeinfrastruktur kann ebenfalls nicht festgesetzt werden, da es keine öffentlichen 
Parkplätze gibt. Zwar kann entlang der Straße geparkt werden, hier wird aber nur die 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Eine Unterscheidung zwischen Fahrbahn, ruhendem 
Verkehr, Fußgängerbereich, Radverkehr und Ladestationen kann im Rahmen der 
Bauleitplanung nicht getroffen werden. Hier müsste, falls gewünscht, eine entsprechende 
Planung im Rahmen einer Sanierung der Straßen erfolgen. 
 
Es wird aber unter A9 eine Festsetzung aufgenommen, dass Photovoltaikanlagen zu einer 
gewissen Prozentzahl auf die Dächer geplant werden müssen. Zudem gibt es in der 
Begründung einen Passus, der diese Festsetzung stützen soll. Des Weiteren wird 
aufgenommen, dass bei einem Neubau bereits technische und bauliche Maßnahmen 
vorgesehen werden müssen, die die Erzeugung, Nutzung und Speicherung von 
erneuerbaren Energien unterstützen. Hier darf nicht eine bestimmt Energie-Art 
vorgeschrieben werden, der Bauherr muss selbst entscheiden dürfen, was er am besten 
nutzen möchte.  
 
Punkt 2.2 der Begründung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aus Gründen der Klimaregulation wurden bereits diverse Bäume, Hecken und Flächen zum 
Erhalt festgesetzt. Diese Festsetzung wurde im aktuellen Entwurf noch weitergeführt, so 
wurden Flächen für das Straßenbegleitgrün über das ganze Gebiet erweitert. 
 
Punkt 3.2 der Begründung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Im Rahmen der Bauleitplanung wird lediglich die Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Eine 
Unterscheidung zwischen Fahrbahn, ruhendem Verkehr, Fußgängerbereich, Radverkehr 
und Straßenbäumen kann hier nicht festgesetzt werden. In Neubaugebieten werden auf neu 
zu errichtenden Straßen Bäume als mögliche Option eingezeichnet. Wieviele Bäume und an 
welcher Stelle muss auch in diesen Fällen von der Planung der Straße abhängig gemacht 
werden. Auch hier müsste, falls gewünscht, eine entsprechende Planung im Rahmen einer 
Sanierung der Straßen erfolgen. 
 
Es werden diverse neue Baufenster festgesetzt und die Anzahl der zulässigen 
Wohneinheiten wurde erhöht, dadurch entsteht eine Nachverdichtung. Zudem wurden 
diverse Flächen zum Erhalt festgesetzt. Das Gebiet wird auch mit der Nachverdichtung 
weiterhin durchgrünt bleiben. 
 
Punkt 6.1.2 der Begründung 
 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
 
Es wird ein neues Bild für den Baum F 20.14 eingebracht. Die Sommerlinde wurde ergänzt. 
 
Punkt 6.1.4 der Begründung 
 
Die Grundlage des Landschaftsplanes liegt schon mehr als 30 Jahre zurück. Der 
Bebauungsplanentwurf F 15 „Räuschen“ (von 2005) hatte hier noch eine Festsetzung eines 
Biotops vorgesehen, da hier ein großer Obstbaumbestand stehen sollte. Im Zuge der 
Offenlage wurde von Nachbarn und Eigentümern darauf hingewiesen, dass der Bestand 
sich lediglich auf drei Bäume beläuft und daher kein Biotop vorliegt. In der Abwägung wurde 
das Biotop auf Grund der starken Veränderung des Bestandes nicht mehr dargestellt und 
auch nicht festgesetzt. Der Bebauungsplan F 15 wurde nicht rechtskräftig. Da auf dem 
Grundstück aber augenscheinlich kein großer Obstbaumbestand vorhanden ist, wurde im 
Landschaftsplan im Rahmen der Begründung zwar auf diesen Umstand eingegangen, aber 
auch im vorliegenden F 20 kein Biotop o. ä. festgesetzt. 
 
Ergebnisbericht Potenzialbewertung 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Die genaue Betrachtung der Grundstücke und der potenziellen Lebensräume wird in die 
Vollzugebene (Bauantragsebene) gelegt. Im Bebauungsplan wird lediglich darauf 
verwiesen, dass die genannten Arten vorkommen können und welche Maßnahmen in 
diesem Fall vorzusehen sind. 
 
Es werden aber unter A 8 die Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) aufgenommen, welche zu 
treffen sind. Zudem wird die ökologische Baubegleitung festgesetzt. Es kann allerdings nicht 
die Baubegleitung für Bäume im Speziellen festgesetzt werden. Es können nur begleitende 
Maßnahmen in Gänze festgesetzt werden, da dies aber weitergehend ist, sollte es der 
Anregung nachkommen. 
 
Punkt A 3 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Die Anzahl der Wohneinheiten pro Grundstück wird geändert in Wohneinheiten pro 
Wohngebäude (§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB). Zudem wurde durch eine erneute Bestandsanalyse 
die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten auf 3 erhöht, da bereits heute schon mehrere 
Gebäude diese Anzahl an Wohnungen aufweisen. 
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Die notwendigen Stellplätze fallen nicht unter die GRZ sondern unter die GRZ II (GRZ + 
50%). 
 
Im Rahmen der neuen Stellplatzsatzung wurde auch die Möglichkeit eines Nachweises von 
Car-Sharing überprüft. Nach Angabe des Hessischen Städte- und Gemeindebundes fehlt 
uns hier aber leider die Grundlage, dies in einer Satzung verpflichtend aufzunehmen. 
 
Punkt A 5 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Aus dem Wort „begründen“ wird korrekterweise das Wort „begrünen“. 
 
Punkt A 7 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Da die DIN 18920 davon ausgeht, dass der Wurzelbereich und die Kronentraufe ungefähr 
gleich groß sind, würde in dem vorgelegten Beispiel ein Wurzelballen von 5 m Durchmesser 
verpflanzt werden müssen. Mit einer Rundspatenmaschine können Bäume mit bis zu 3 m 
Wurzelballendurchmesser problemlos verpflanzt werden. Natürlich existieren auch 
Möglichkeiten für größere Bäume, allerdings haben so große Bäume oft Probleme mit dem 
Anwachsen am neuen Standort. Aus Sicht des Magistrates sind die Forderungen der 
Baumschutzsatzung dahingehend ausreichend, diese gilt subsidiär und kann entsprechend 
herangezogen werden. 
 
Auch die Anzahl der nachzuweisenden Bäume bleibt bei „je angefangenen 500 m²“ 
festgesetzt. 
 
Da die Festsetzung auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB erfolgt und es im 
Gesetzestext „Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern…“ und „... Erhalt von Bäumen und 
Sträuchern…“ heißt, bleibt die Festsetzung bestehen. 
 
Der Vergleich/Hinweis zu dem Baumbewässerungszuschlag und Poolaufschlag ist nicht 
Bestandteil der Bauleitplanung. 
 
Punkt A 9 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Der Punkt A 9 wird entsprechend den Festsetzungen anderer Bebauungspläne 
übernommen, da mit dieser Festsetzung bisher gute Erfahrungen gemacht wurde. 
 
Ebenfalls wird unter A 9 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB die Verpflichtung zur Errichtung 
von Photovoltaikanlagen aufgenommen. In der Begründung wird sich dieser Festsetzung 
ausführlich gewidmet. 
 
Punkt B 2 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Punkt B 2 wird entsprechend angepasst. 
 
Punkt B 9 der Textfestsetzung: 
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Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Das Pflanzgebot ist bereits in der Stellplatzsatzung geregelt. Daher wird keine abweichende 
Festsetzung getroffen. 
 
Dass die Hecken am Ortsrand zweireihig ausgeführt werden sollen, wird unter A 8 
aufgenommen. 
 
Die Anzahl der nachzuweisenden Bäume bleibt bei 500 m² festgesetzt. Es wird lediglich auf 
„je angefangene 500 m²“ erweitert. Die Anzahl der Heckenpflanzen auf je 20 m² zu erhöhen, 
wird festgesetzt, da auch die Hecken entlang der Straßen aufgenommen wurden. 
 
Punkt D 9 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Hinweis wird entsprechend geändert. 

  








